
 

 

 
Fraktion DIE GRÜNEN PP 

Bremerhaven, 16.09.2021 
  
 
 

A n f r a g e  -  N r .  StVV - AF 35/2021   (§ 38 GOStVV) 

für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am   30.09.2021 

Beratung in öffentlicher Sitzung: Ja Anzahl Anlagen: 0 

 
 
 

Krankenversicherungsschutz in Bremerhaven (GRÜNE PP) 
 

In Deutschland gilt seit dem 01.01.2009 eine allgemeine Krankenversicherungspflicht. 
Wer einen Wohnsitz in Deutschland hat, ist demnach verpflichtet, krankenversichert zu 
sein. Dennoch waren laut statistischem Bundesamt im Jahr 2019 143.000 Menschen in 
Deutschland ohne Krankenversicherungsschutz (89.000 Männer und 55.00 Frauen). 
Diese Zahlen ergab ein Mikrozensus. Damit hat sich die Zahl der Betroffenen im Ver-
gleich zur letzten Erhebung in 2015 beinahe verdoppelt. Im Rahmen des genannten 
Mikrozensus wurden auch entsprechende Daten für das Bundesland Bremen gesam-
melt, über die in der Öffentlichkeit bislang jedoch nicht berichtet wurde.  
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1.   Wie viele Menschen in Bremerhaven sind ohne Krankenversicherungsschutz 

(bitte nach Geschlechtern getrennt)? 

2.   Wie viele Menschen in Bremerhaven sind von der Krankenversicherungspflicht 

befreit? (bitte nach Geschlechtern getrennt) 

3.   Welche Maßnahmen trifft der Magistrat zur Ermittlung von nicht krankenversi-

cherten Menschen?  

4.   Welche Maßnahmen trifft der Magistrat, um eine Krankenversicherung aller 

Menschen zu gewährleisten? 

 
Dorothea Fensak  
und Fraktion DIE GRÜNEN PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


